
ÍÉÍ Í½¸$´´»®³¿²² «²¼ Ð¿®¬²»® ßÙ
É·®¬½¸¿º¬°®$º«²¹¹»»´´½¸¿º¬
Í¬»«»®¾»®¿¬«²¹¹»»´´½¸¿º¬

Õ®»·¬¿¼¬ Ø±³¾»®¹ øÛº¦»÷
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Û®³·¬¬´«²¹ ª±² Õ±¬»²$¾»®ó ±¼»®
Õ±¬»²«²¬»®¼»½µ«²¹»² ²¿½¸ ¼»² Ê±®½¸®·º¬»²
¼» Ø»·½¸»² Õ±³³«²¿´¿¾¹¿¾»²¹»»¬¦»
øØÕßÙ÷ º$® ¼·» Ö¿¸®» îðïì ¾· îðïé

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò



Í½¸$´´»®³¿²² «²¼ Ð¿®¬²»® ßÙ

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Auftragsdurchführung 1

B. Zusammengefasstes Ergebnis 2

C. Vorgehensweise 2

D. Ermittlung der Über- und Unterdeckungen der Jahre 2014 bis 2017 3

D.1 Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse 3

D.2 Berechnung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Jahre 2014 bis 2017 6

E. Abschließende Bemerkungen und Bescheinigung 7



Í½¸$´´»®³¿²² «²¼ Ð¿®¬²»® ßÙ

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der anzusetzenden Erlöse für
das Jahr 2014 (Nachberechnung)

Anlage 2: Verteilung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse des
Jahres 2014 auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser

Anlage 3: Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der anzusetzenden Erlöse für
das Jahr 2015 (Nachberechnung)

Anlage 4: Verteilung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse des
Jahres 2015 auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser

Anlage 5: Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der anzusetzenden Erlöse für
das Jahr 2016 (Nachberechnung)

Anlage 6: Verteilung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse des
Jahres 2016 auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser

Anlage 7: Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der anzusetzenden Erlöse für
das Jahr 2017 (Nachberechnung)

Anlage 8: Verteilung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse des
Jahres 2017 auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser

Anlage 9: Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2014 bis 2017 sowie
Aufteilung der Abschreibungen und Restbuchwerte auf die Bereiche Ent-
sorgungsnetz und Kläranlage

Anlage 10 Entwicklung des Sonderpostens für erhaltene Zuschüsse und Anliegerleis-
tungen in den Jahren 2014 bis 2017 sowie Aufteilung der Auflösungsbe-
träge auf die Bereiche Entsorgungsnetz und Kläranlage

Anlage 11: Verzinsung des Anlagekapitals in den Jahren 2014 bis 2017

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

0123/19
HBG/Ke
1011542
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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Magistrat der Stadt Homberg (Efze) erteilte uns den Auftrag zur Ermittlung von Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen der Abwasserbeseitigung nach den Vorschriften des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) für die Jahre 2014 bis 2017.

Das Hessische Kommunalabgabengesetz (HKAG) wurde zum 1. Januar 2013 geändert. Gemäß
§ 10 Abs. 2 Satz 7 HKAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulations-
zeitraums ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen
hingegen sollen eingerechnet werden.

Zur Feststellung ggf. vorhandener Kostenüber- oder Kostenunterdeckungen wurde die vorlie-
gende Nachberechnung vorgenommen. Dabei wurden die Abschreibungen auf Basis von An-
schaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Als Unterlagen standen uns zur Verfügung:

– Salden der Sachkonten der (vorläufigen) Teilergebnisrechnung für die Jahre 2014
bis 2017

– Anlagenspiegel für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und für die Son-
derposten bis zum Stichtag 31. Dezember 2017

– Entwässerungssatzung der Stadt Homberg (Efze)

– statistische und betriebswirtschaftliche Auswertungen der Abwasserbeseitigung

Auskünfte erteilten uns bereitwillig:

Herr Ralf Debus Leiter der Finanzen

sowie weitere uns benannte Mitarbeiter der Stadt Homberg (Efze).

Die Arbeiten, einschließlich der Erstellung des vorliegenden Berichtes, führten wir in den Mona-
ten Januar und Februar 2019 durch. Weitere Auskünfte können wir anhand unserer Arbeitspa-
piere erteilen.

Maßgebend für die Durchführung dieses Auftrages sind – wie für alle unsere Arbeiten – die als
Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017.
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B. Zusammengefasstes Ergebnis

Nach dem Ergebnis der in den Anlagen 1 bis 11 wiedergegebenen Berechnungen und unter
Berücksichtigung der unter C. genannten Prämissen, ergeben sich bei Abschreibungen auf
Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Jahre 2014 bis 2017 folgende Kos-
tenunter- und -überdeckungen:

C. Vorgehensweise

Wir haben, ausgehend von den Salden der Sachkonten, die gebührenfähigen Kosten und die
anzusetzenden Erlöse der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt. Abweichungen zwischen den Werten
des externen Rechnungswesens und den Ansätzen für die Nachberechnung ergaben sich dar-
aus, dass erstere den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und letztere
den Vorschriften des hessischen Kommunalabgabengesetzes (HKAG) unterliegen. Daher war
für alle Positionen die Gebührenfähigkeit bzw. Gebührenrelevanz zu prüfen.

Die meisten Positionen konnten übernommen werden, einzelne Positionen entfielen, andere
wurden durch eigene Berechnungen ersetzt. Dadurch ergibt sich entweder eine Kostenüberde-
ckung oder eine Kostenunterdeckung.

Gesamt Schmutzwasser
Niederschlags-

wasser
(Gebührenüberdeckung (-)/
Gebührenunterdeckung (+)
Nachberechnung 2014 EUR 453.678,00 -20.124,00 473.802,00
Nachberechnung 2015 EUR -213.617,00 -100.859,00 -112.758,00
Nachberechnung 2016 EUR 78.938,00 31.226,00 47.712,00
Nachberechnung 2017 EUR 150.165,00 -27.219,00 177.384,00
Gesamt 469.164,00 -116.976,00 586.140,00
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D. Ermittlung der Über- und Unterdeckungen der Jahre 2014 bis 2017

D.1 Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und anzusetzenden Erlöse

In den Anlagen 1 bis 8 sind die Aufwands- und Ertragsarten nach den Summen- und Saldenlis-
ten dargestellt.

Die Nachberechnung basiert auf den in den Jahren 2014 bis 2017 tatsächlich entstandenen
(und in der Finanzbuchhaltung erfassten) Aufwendungen und Erträgen.

Die gebuchten Aufwendungen und Erträge konnten jedoch nicht unmittelbar in die Gebührenkal-
kulation übernommen werden, da gebuchte Aufwendungen und Erträge den gültigen Rech-
nungslegungsvorschriften (hier: Gemeindehaushaltsverordnung) folgen, wohingegen Kosten
und Erlöse nach den Bestimmungen des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (HKAG, insb.
§ 10 HKAG) anzusetzen sind. Im Rahmen der Gebührenkalkulation war somit zu prüfen, ob die
Aufwendungen (bzw. Erträge) als Kosten (bzw. Erlöse) anzusetzen sind, und falls ja, in welcher
Höhe.

Ausgehend von den Werten der Finanzbuchhaltung wurden daher die gebührenfähigen Kosten
für das jeweilige Kalkulationsjahr ermittelt. Die nach dem HKAG zulässigen Ansätze sind jeweils
in der Spalte "Ansatz Kalkulation" abgebildet.

Bei den nachfolgend genannten Aufwands- bzw. Ertragsarten waren Umbewertungen im Sinne
des HKAG vorzunehmen.
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Pos. 33 Abschreibungen gesamt

Für Zwecke der Rechnungslegung erfolgen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen linear
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK).

Die Abschreibungen der Jahre 2014 bis 2017 wurden für Zwecke der Gebührenkalkulation auf
Basis von historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

Gemäß § 10 Abs. 2 S. 5 HKAG können die Abschreibungen alternativ auch auf Basis von Wie-
derbeschaffungszeitwerten (WZW) errechnet werden.

Auftragsgemäß wurden die Abschreibungen jedoch auf die historischen Anschaffungskosten
angesetzt. Die Berechnung erfolgte anhand des Anlagenbuchhaltungsprogramms der Stadt.

In den gebuchten Abschreibungen waren Abschreibungen auf Hausanschlüsse enthalten. Diese
sind für Zwecke der Kalkulation herauszurechnen. Zur Neutralisierung der Abschreibungen wur-
den die Erträge aus der Auflösung von Hausanschlusskostenersätzen berücksichtigt und damit
gebührenmindernd angesetzt (vgl. hierzu Pos. 41 Erträge aus der Auflösung SOPO aus Investi-
tionszuwendungen und Investitionsbeiträgen ).

Pos. 41 ILV Verzinsung Anlagekapital

Kalkulatorische Zinsen bilden die Kosten der Finanzierung ab. Zu finanzieren ist in erster Linie
das langfristig gebundene Anlagekapital. § 10 Abs. 2 HKAG sieht eine angemessene Verzin-
sung des Anlagekapitals vor, bei dem allerdings das sog. Abzugskapital, d. h. dass der aus Bei-
trägen und Zuschüssen Dritter (z. B. Investitionszuschüsse) aufgebrachte Kapitalanteil, außer
Betracht zu bleiben hat.

In der Regel wird das Anlagevermögen aus einer Mischung von Eigenkapital (EK) und Fremd-
kapital (FK) finanziert. Der anzusetzende (Misch-)Zinssatz soll dabei sowohl die Kosten der Be-
reitstellung von Eigenkapital und Fremdkapital der Höhe nach, als auch im Verhältnis beider
Kapitalanteile untereinander abbilden.
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In den Jahren 2014 bis 2017 wurden nach den Berechnungen der Stadtverwaltung folgende
Zinssätze verwendet:

Die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt anhand der Buchwerte zu Beginn
eines Wirtschaftsjahres.

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen erfolgt im vorliegenden Fall mittels der einfachen
Restbuchwertmethode (Buchwerte zum Jahresende) des fortgeschriebenen Anlagevermö-
gens. Davon abzuziehen sind die Restbuchwerte der erhaltenen Investitions- und Ertragszu-
schüsse (sog. Abzugskapital). Der verbleibende Betrag ist mit dem vorab festgelegten Zinssatz
(s. o.) zu multiplizieren. Das Produkt kann als (sog. kalkulatorische Zinsen) angesehen wer-
den.

Pos. 49
Pos. 50

Erträge Auflösung Sopo Investitionszuschüsse
Erträge Auflösung Sopo Inveastitionsbeiträge

Die von der Gemeinde erhaltenen Beiträge, Zuschüsse und Zuwendungen im Abwasserbereich
werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschnittlichen AfA-Satz auf-
gelöst.

Nach § 10 Abs. 2 Satz 4 HKAG werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Investitionsbeiträge gebührenmindernd und damit ergebnisverbessernd berücksichtigt.

Erträge aus der Auflösung von Hausanschlusskostenersätzen werden, analog zu den korres-
pondierenden Abschreibungen auf Hausanschlüsse, in der Gebührenkalkulation angesetzt (vgl.
hierzu die Erläuterungen zu Pos. 33, Abschreibungen gesamt).

%

2014 3,25%

2015 3,00%

2016 3,00%
2017 2,70%

Jahr
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Die Auflösung des Sonderpostens aus erhaltenen öffentlichen Zuschüssen, die gemäß den Vor-
schriften des FAG (Finanzausgleichsgesetz) vereinnahmt wurden, bleibt bei der Kalkulation der
kostendeckenden Abwassergebühren unverändert zur alten Rechtslage außer Ansatz.

D.2 Berechnung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Jahre 2014 bis 2017

In der folgenden Tabelle sind die Kostenüberdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen der Jahre
2014 bis 2017 je Kostenträger dargestellt:

Auftragsgemäß wurden zum Ausgleich der Gebührenunterdeckungen der Jahre 2014 bis 2017
die gebildeten Sonderposten für Gebührenausgleich aus Jahren vor 2012 wie folgt in Anspruch
genommen:

Somit ist die bestehende "Alt"gebührenrücklage zum 31. Dezember 2017 vollständig aufge-
braucht.

Gesamt Schmutzwasser
Niederschlags-

wasser
(Gebührenüberdeckung (-)/
Gebührenunterdeckung (+)
Nachberechnung 2014 EUR 453.678,00 -20.124,00 473.802,00
Nachberechnung 2015 EUR -213.617,00 -100.859,00 -112.758,00
Nachberechnung 2016 EUR 78.938,00 31.226,00 47.712,00
Nachberechnung 2017 EUR 150.165,00 -27.219,00 177.384,00
Gesamt 469.164,00 -116.976,00 586.140,00

Stand lt. Buchhaltung
zum 1. Januar 2014: EUR 630.296,00
Ausgleich Gebührenunterdeckungen
Nachberechnung 2014 EUR -453.678,00
Nachberechnung 2016 EUR -78.938,00
Nachberechnung 2017 EUR -97.680,00
Nachberechnung 2018 EUR 0,00
Stand Gebührenausgleichsrücklage
zum 31. Dezember 2018 EUR 0,00
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E. Abschließende Bemerkungen und Bescheinigung

Die von uns erstellte Nachberechnung für die Jahre 2014 bis 2017 basiert auf den Daten des
Rechnungswesens und statistischen Auswertungen der Kresisstadt Homberg (Efze) sowie auf
den uns erteilten Auskünften.

Sofern im Nachhinein neue Erkenntnisse hinzutreten, die wesentliche Grundlagen der Berech-
nungen betreffen und verändern, müssen die Zahlen gegebenenfalls überarbeitet werden.

Bescheinigung

Die Nachberechnung der kostendeckenden Abwassergebühren und die Ermittlung von Kosten-
über- oder Kostenunterdeckungen erstellten wir unter Anwendung berufsüblicher Sorgfalt auf-
grund der uns vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und
Gewissen.

Dreieich, 8. Februar 2019

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Joachim Will




























































